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Instıtu der en fur MISSIONaArISCHE
Seelsorge UNG Spiritualitat (IMS)

f Vereins-Satzung N der rassung VOoO  —

ame und SITtz des Vereıins Ordensgemeinschaften unter Wahrung des
ulrtrags und der 1genar der einzelnen Ge-

Der Vereıiın den Namen „Institu der Or- meıinschaften. In die ngebote können auch
den für missionNarische Seelsorge und DIN- Priıester und pastorale 1ltarbeıter der DIO-
Uualıta e _ V. (IMS) einbezogen werden.

Der Vereıin wırd VOIN den Ordens- Mitgliedschaft
obern-Vereinigungen des deutschen Sprach-

Er hat seınen S1tz In Mannheim und Miıtglieder des Vereıns sind Yra mtes
ist beim Amtsgeriıc Mannheiım In das Ver- die Ersten Vorsitzenden und die Generalse-
einsregıster eingetragen. retäre der Ordensobern-Vereinigungen In

Deutschlan:
des Vereins

Mıtglieder des Vereıns können werden
1 a) Der Vereıin verTo ausschliefslich a) dıe Vorsitzenden und Generalsekretäre der
und unmıttelbar kirchliche und Sememnnüt- deutschsprachigen Ordensobern-Vereini-
zıge Zwecke 1mM Siınne des Abschnitts „SteuU- gungen des benachbarten Auslandes
erbegünstigte Zwecke“ der  gabenordnung D) weıtere Mitglieder der Ordensobern-Ver-
Der Vereın Ist selbstlos atı Wirtschaftliche ein1gungen des deutschen Sprachraumes,
Zielsetzung und Gewıinnstreben sind er deren Anzahl die der Vereinsmitglieder Yra
ausgeschlossen. mtes (S Abs 1) NIC überschreiten da
D) Zuwendungen AaUuUSs den Mitteln des

Vereıns die Mitglieder In ihrer Eigenscha S1e erwerben hre Mitgliedschafte Eın-
als Mıtglieder dürfen NIC. erTolgen Es darf reichung eines schriftlichen Aufnahmean-
keine Person Uurcusgaben, die dem WEeC Lrages, der der Annahme U die Mitglie-
der Körperschaft rem SINd, odere derversammlung bedarf.
verhältnismäfsig hohe Vergütungen egun-
S werden. KEtwalge Überschüsse dürfen DIe Mitgliedschaft en! UG Tod, Aus-
[1UT für die satzungsgemälsen Zwecke Ver- ]C oder Funktionsverlust
wendet werden.

erlıer eın 1E die un  10n, aul
Der WEeC des Vereıins als Bildungsakade- run derer esCdes Vereıns ISt,

m1e€e der Ordensobern-Vereinigungen des det seıne Mitgliedschaft mıt Abschluss der
deutschen Sprachraums ist dıe Forschung dem Funktionsverlust folgenden Mitglieder-
und Bıldung auf dem Gebiet der Seelsorge versammlung.
und Spiırıtualität
Ziel des Vereıins Ist die Entwicklung und (Um: Der Austritt dUus dem Vereın, der jederzeit
Ssetzung Zze1  emaälser Bıldungskonzepte für zulässig Ist, geschieht UG schriftliche Kr-
die Ordensmitglieder und dıe 1ltarbeıter der lärung gegenüber dem Orstan
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D
Im des Ausscheidens VOIN Mitgliedern 1) Bestellung des Institutsleiters auf Vor-

SOWIE be]l eıner UTIOSUN. des Vereıins findet schlag des Vorstandes,
eın Krsatz VON etwalgen Zuwendungen ]) Beschlussfassung über Satzungsänderun-
den Vereın SOWIE eıne Verteilung und AÄuS- oen oder über die uT0sun des Vereımns.
schüttung VO anteilıgem Vereinsvermögen

die Miıtglieder MIeC DIie Mitgliederversammlungen werden
VOIN Orstan unter Einhaltung eıner Y1S

Inanzen VOIN miıindestens d  en einberutfen. DIie
Einberufung rfolgt UG schriftliche FKın-

DIie geldliıchen Mittel ZUT Erfüllung des Ver- adung die Mitglieder. Der Eiınladung Ist
einszweckes erhält der Verein VOIN den Or- eiıne Tagesordnun beizufügen
densobern-Vereinigungen des deutschen
Sprachraumes und sonstigen Zuwendungen In jedem Jahr findet wenıIigstens eıne OY-

dentliche ıtgliederversammlun
Alle Mittel, die dem Vereiın zufließen, dÜr- ulserdem ist auf schriftlichen Antrag eines

fen L1UT 1mM Sinne des Vereinszweckes Ver- YıLLels der Mitglieder oder eines Vorstands-
wendet werden. mitgliedes eıne aulserordentliche Miıtglıe-

derversammlung einzuberutfen.
Geschaftsjahr

DIe Mitgliederversammlung ist beschluss-
Das Geschäftsjahr ist das KalenderJahr. a WEln wenıgstens die Hälfte der Mıt-

lıeder anwesend oder vertreten Iste
Urgane des Vereins

ine Vertretung Von Mi  1edern st 1Ur
DIie Organe des Vereıins S1ind: ME die Vorsitzenden und Generalsekretä-

der Ordensobern-Vereinigungen des deut-a) dıie Mitgliederversammlung
D) der Orstan schen Sprachraumes (S Abs und Abs

a) mögliıch Eın Z Vertretung anderer Miıt-
DITS Mitgliederversammlung lieder berechtigtes I© kann 1L1UTr eın

weıteres 1e' vertreten DIie VertretungSs-
Die Mitgliederversammlung hat olgende berechtigun ist UuUurc eıne schriftliche Voll-

MaC nachzuweisen.uTgaben

a) Entgegennahme und Billıgung des Jal- Be1l Einladung einer Mitgliederver-
resberichtes des Instituts, sammlung kann Sleichzeıltig einer weıte-
D) Festlegung der inhaltlıchen Ausrichtun ren Mitgliederversammlung eingeladen WEl -
und Konzeption des Instıtuts den mıt der Maisgabe, dass diese Mitglieder-
©) Entgegennahme des Jahresberichtes des versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl
Vorstandes, der erschlienenen und vertretenen Miıtgliıeder
d) Entgegennahme des Finanzberichtes und beschlussfähig ist Darauf Ist In der 1N1a-
Entlastung des Vorstands, dung hbesonders hınzuweilsen. Zwischen dem
@) Genehmigung des Haushaltsplanes und Zeitpunkt, dem die erste Mitgliederver-
Beschlussfassung über dessen Fınanzıerung, sammlung einberufen ist, und demJjenigen,

Beschlussfassung über die Verwendung des dem dıie weıtere Mitgliederversammlung
Jahresergebnisses, einberufen wird, 1L1USS mıindestens eıne Stun-
S) Bestellung der Buchprüfer, de lıegen.
h) Al des Vorstands,
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Beschlüsse des Vorstands werden mıt einfa-Beschlüsse der Mitgliederversammlung

werden, WEeNn keine anderen Bestimmungen cher eNnrnel efasst; ber die Beschlüsse
dem entgegenstehen, MG Stimmenmehrheit wird Protokall eführt
der anwesenden und vertretenen Miıtglieder
efasst Be1l Stimmengleichheit entscheidet Auflosung des ereiınes
die Stimme des oder der Vorsitzenden.

Sofern die Miıtgliederversammlun nıchts
Eın Beschluss der Miıtgliederversamm- anderes beschliefst, sSInd er/die Vorsitzende

lung, der eıne AÄnderung der Sdatzung oder und einer der stellvertretenden Vorsitzenden
die uTl0sun des Vereıins ZADL Gegenstand SemeInsam vertretungsberechtigte Liquida-
hat, bedarf einer eNnrnelr VOIN ZWEe] Drıittel oren
er Mitglieder.

Das nach Beendigung der Liquidation VOTI-
Über die Beschlüsse der Mitgliederver- handene Restvermögen das Solidar-

werk der katholischen en Deutschlandssammlung ist e1n Protokall anzufertigen, das
VOoO Vorsitzenden und dem Protokollanten e_V.

unterzeichnen ist. Es ist en 1EdErN
zuzuleiten. ıe vortiegende Neufassung der Vereinssat-

zZUTLG wurde DON derMitgliederversammlung
er des IMS beschlossen un

dıe Eintragung In das Vereinsregister
Der Orstan esteht AauUs dem/der Vorsıt- WE das Amltsgeric. Mann-

zenden und ZWEI Stellvertretern DIiese Welr- heim VOYTGENOMMEN.
den VON der Mıitgliederversammlung In DE-
rennten Wahlgängen auf dıe Dauer VOINl drel
Jahren mıt absoluter eNnrneıl der abgege-
benen Stimmen ewählt. Stimmenthaltun-
gen selten als MIC abgegebene timmen

Der Orstan Ist für alle Angelegenheiten
des Vereins zuständig, sowelt S1e NIC. UG
datzung der Mıtgliederversammlung vorbe-
halten sind.

Er hat insbesondere olgende urgaben wahr-
zunehmen:

a) Vertretung emäa 26 BGB Serıc  IC
und aufisergerichtlich, wobel eweıils ZWEI
Vorstandsmitglieder ZUT Vertretung berech-
Ugt Ssınd
D) Vorbereitung und Einberufung der Mıt-
gliederversammlung
C) KErstellung des Haushaltsplanes
d) Berufung der Bereichsleiter
e) Kinstellung der ltarbeıter
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